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Art. 2 8§ 35¢ DSG Unabhangigkeit

DSG - Datenschutzgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Die Mitglieder des Parlamentarischen Datenschutzkomitees Giben dieses Amt neben ihren beruflichen
Tatigkeiten aus. Sie durfen fur die Dauer ihres Amtes lediglich keine Tatigkeit austben, die
1. 1.Zweifel an der unabhangigen Austbung ihres Amtes oder ihrer Unbefangenheit hervorrufen kdnnte, oder
2. 2.sie bei der Erfullung ihrer Aufgaben als Mitglied des Parlamentarischen Datenschutzkomitees behindert
oder wesentliche Interessen dieser Aufgabe gefahrdet.
Sie sind verpflichtet, ihre beruflichen Tatigkeiten, die sie neben ihrer Tatigkeit als Mitglied des Parlamentarischen
Datenschutzkomitees austben, unverzlglich dem Vorsitzenden des Parlamentarischen Datenschutzkomitees zu
melden.

2. (2)Der Vorsitzende des Parlamentarischen Datenschutzkomitees hat seine und die gemaR Abs. 1 gemeldeten
beruflichen Tatigkeiten im Internet zu veroffentlichen. Die Veroffentlichungen sind fur die Dauer der jeweiligen
Funktionsperiode aufrecht zu erhalten.

3. (3)(Verfassungsbestimmung) Der Prasident des Nationalrates kann sich beim Vorsitzenden des Parlamentarischen
Datenschutzkomitees Uber die Gegenstande der Geschaftsfihrung unterrichten. Dem ist vom Vorsitzenden des
Parlamentarischen Datenschutzkomitees nur insoweit zu entsprechen, als dies nicht der vélligen Unabhangigkeit
der Aufsichtsbehdrde im Sinne von Art. 52 DSGVO widerspricht.

In Kraft seit 15.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 2 § 35c DSG Unabhängigkeit
	DSG - Datenschutzgesetz


